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 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.02.2026

Wenn der Gesellschaftsvertrag bestimmt, daß die Zustimmung der Gesellschaft zur Übertragung des Geschäftsanteiles

notwendig ist, so kann, falls diese Zustimmung versagt wird, dem betre0enden Gesellschafter, wenn er die

Stammeinlage vollständig eingezahlt hat, von dem Handelsgerichte des Sitzes der Gesellschaft die Übertragung des

Geschäftsanteiles gestattet werden, wenn ausreichende Gründe für die Verweigerung der Zustimmung nicht vorliegen

und wenn die Übertragung ohne Schädigung der Gesellschaft, der übrigen Gesellschafter und der Gläubiger erfolgen

kann. Das Gericht hat vor der Entscheidung die Geschäftsführer zu hören. Auch wenn das Gericht die Zustimmung zur

Übertragung erteilt hat, kann diese Übertragung dennoch nicht wirksam statt4nden, wenn die Gesellschaft innerhalb

eine Monats nach Rechtskraft der Entscheidung dem betreffenden Gesellschafter mittels rekommandierten Schreibens

mitteilt, daß sie die Übertragung des betre0enden Geschäftsanteiles zu den gleichen Bedingungen an einen anderen

von ihr bezeichneten Erwerber gestatte.

In Kraft seit 15.06.1906 bis 31.12.9999
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